
 
 Nachdem dieser Tagesordnungspunkt bereits zu Beginn der Sitzung abgesetzt 

wurde, stellt Stv. Vogel die Rechtmäßigkeit der Absetzung in Frage. Seiner 
Auffassung nach kann entsprechend der Gemeindeordnung eine Tagesordnung 
erweitert, nicht jedoch gekürzt werden.  
 
Stv. Dr. Kahnis hält die Absetzung entsprechend der Geschäftsordnung des Rates 
für zulässig, bittet jedoch die Verwaltung um rechtliche Prüfung.  

 
 


